
Die Gewährleistung einer sicheren, zuverlässigen und effizienten Energieversorgung ist eine
fundamentale Säule moderner Industriegesellschaften. In Deutschland obliegt diese Aufgabe im
Bereich der Elektrizitäts- und Gasnetze den jeweiligen Netzbetreibern, deren Tätigkeiten aufgrund
der naturgegebenen Monopolstellung einer intensiven Regulierung unterliegen. Die
Qualitätsregulierung stellt hierbei ein zentrales Instrument dar, um die Versorgungsqualität zu
sichern und Anreize für Netzbetreiber zu schaffen, in die Stabilität und Leistungsfähigkeit ihrer
Infrastrukturen zu investieren. Angesichts der tiefgreifenden Transformation des Energiesystems,
getrieben durch die Energiewende und die fortschreitende Digitalisierung, sieht sich die
Bundesnetzagentur (BNetzA) als Regulierungsbehörde veranlasst, die methodische Ausgestaltung
der Qualitätsregulierung grundlegend zu überprüfen und anzupassen. Das hier beschriebene
Verfahren widmet sich eben dieser Neuausrichtung und markiert einen entscheidenden Schritt zur
Sicherung der Zukunftsfähigkeit der deutschen Energieinfrastruktur.
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Die Energieversorgung in Deutschland basiert auf komplexen Netzinfrastrukturen für Strom und
Gas, die als natürliche Monopole organisiert sind. Um die damit verbundenen Risiken eines
mangelnden Wettbewerbs zu mitigieren und gleichzeitig die volkswirtschaftlich optimale
Bereitstellung von Netzdienstleistungen zu gewährleisten, hat der Gesetzgeber mit dem
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) einen
umfassenden Regulierungsrahmen geschaffen. Innerhalb dieses Rahmens nimmt die
Qualitätsregulierung eine Schlüsselrolle ein. Sie zielt darauf ab, Netzbetreiber dazu anzuhalten,
eine hohe Versorgungsqualität aufrechtzuerhalten und kontinuierlich zu verbessern, ohne dass dies
zu übermäßigen Kosten für die Netznutzer führt.

Traditionell konzentriert sich die Qualitätsregulierung auf Parameter wie die Häufigkeit und Dauer
von Versorgungsunterbrechungen (z.B. SAIDI, SAIFI-Werte) sowie die Einhaltung von
Spannungsebenen und Frequenzstabilität. Diese Kennzahlen sind essenziell, um die technische
Leistungsfähigkeit der Netze zu bewerten und Engpässe oder Schwachstellen zu identifizieren.
Durch die Integration von Qualitätskomponenten in die Anreizregulierung, etwa in Form von Bonus-
Malus-Systemen, werden Netzbetreiber direkt an der Erfüllung bestimmter Qualitätsstandards
beteiligt. Eine überdurchschnittliche Qualität kann zu höheren Erlösobergrenzen führen, während
eine Unterschreitung der Standards mit finanziellen Abzügen verbunden sein kann. Dieses System
schafft einen starken Anreiz zur Effizienzsteigerung und zur Sicherstellung der Netzrobustheit.

Die Notwendigkeit einer methodischen Neuausgestaltung der Qualitätsregulierung ergibt sich aus
mehreren transformativen Entwicklungen. Die Energiewende mit dem Ausbau erneuerbarer
Energien führt zu einer dezentraleren und volatileren Einspeisestruktur, was neue
Herausforderungen für die Netzstabilität mit sich bringt. Gleichzeitig erfordert die zunehmende
Sektorkopplung, beispielsweise durch Elektromobilität oder Wärmepumpen, eine höhere Flexibilität
und Kapazität der Netze. Die Digitalisierung eröffnet zwar neue Möglichkeiten für intelligentes
Netzmanagement (Smart Grids), birgt aber auch neue Risiken, etwa im Bereich der
Cybersicherheit. Vor diesem Hintergrund ist eine statische Qualitätsregulierung, die primär auf
Vergangenheitsdaten und traditionellen Kennzahlen beruht, nicht mehr ausreichend. Es bedarf
eines dynamischeren und zukunftsorientierten Ansatzes, der die sich wandelnden Anforderungen
an die Netzinfrastruktur adäquat abbildet und die notwendigen Investitionen in eine resiliente und
intelligente Netzwelt fördert [^4]. Die Bundesnetzagentur hat diese Herausforderung erkannt und
mit der Einleitung umfassender Verfahren zur Neuausrichtung der Regulierung reagiert.
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Die Bundesnetzagentur hat den sogenannten NEST-Prozess (Netzentwicklung, -steuerung und -
transformation) ins Leben gerufen, um den Regulierungsrahmen an die Erfordernisse der
Energiewende anzupassen und zukunftsfähig zu gestalten [^4]. Dieser Prozess ist als eine
umfassende Initiative zu verstehen, die verschiedene Aspekte der Netzentgeltregulierung,
Investitionsanreize und eben auch der Qualitätsregulierung neu bewertet und methodisch
ausrichtet. Er bildet den strategischen Rahmen für die hier im Fokus stehende methodische
Ausgestaltung der Qualitätsregulierung.

Die deutsche Energielandschaft befindet sich in einer "entscheidenden Transformationsphase"
[^4]. Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Dekarbonisierung des Wärmesektors und der
Verkehrswende führen zu einer tiefgreifenden Umstrukturierung von Erzeugung, Verbrauch und
Verteilung von Energie. Stromnetze, die ursprünglich für eine unidirektionale Versorgung von
zentralen Großkraftwerken zu den Verbrauchern konzipiert wurden, müssen nun bidirektionale
Flüsse, volatile Einspeisungen und eine Vielzahl dezentraler Erzeuger und Verbraucher managen.
Ähnliche Herausforderungen stellen sich im Gasbereich, wo die Umstellung auf grüne Gase und die
Notwendigkeit flexiblerer Transport- und Speicherkapazitäten eine Anpassung der
Rahmenbedingungen erfordern.

Diese Entwicklungen bedingen einen erheblichen Investitionsbedarf in die Modernisierung,
Digitalisierung und den Ausbau der Netzinfrastrukturen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an
die Resilienz der Netze, insbesondere angesichts zunehmender Extremwetterereignisse und der
Notwendigkeit, kritische Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen. Eine zukunftsgerichtete
Qualitätsregulierung muss daher über die bloße Vermeidung von Ausfällen hinausgehen und
Anreize für vorausschauende Instandhaltung, innovative Technologien und eine höhere
Netzflexibilität schaffen. Dies erfordert eine detaillierte Überprüfung der bisherigen Methodik, die
möglicherweise nicht mehr alle relevanten Qualitätsdimensionen und zukünftigen
Herausforderungen ausreichend abbildet.

Als unabhängige Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur (BNetzA) gemäß EnWG und
ARegV für die Festlegung der Rahmenbedingungen der Netzwirtschaft zuständig. Sie hat die
Aufgabe, einen fairen Wettbewerb zu fördern und die Interessen der Netznutzer zu wahren,
während gleichzeitig die Versorgungssicherheit gewährleistet und Investitionen in die Infrastruktur
ermöglicht werden. Die BNetzA agiert dabei als eine Art Schiedsrichter, der die Balance zwischen
den Interessen der Netzbetreiber, der Verbraucher und der politischen Zielsetzungen der
Energiewende finden muss.
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Innerhalb der BNetzA spielen die Beschlusskammern eine zentrale Rolle bei der Durchführung von
Regulierungsverfahren. Für die hier relevanten Verfahren zur methodischen Ausgestaltung der
Qualitätsregulierung ist insbesondere die Große Beschlusskammer Energie (GBK Energie)
zuständig. Diese Kammer ist für die Festlegung der grundsätzlichen Methoden und Parameter der
Regulierung von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen zuständig und trifft die maßgeblichen
Entscheidungen in den "Festlegungsverfahren" [^1], [^2], [^3]. Die Entscheidungen der GBK
Energie haben bindenden Charakter für die regulierten Unternehmen und gestalten somit direkt die
Rahmenbedingungen, unter denen die Netzbetreiber agieren. Ihre Arbeit im NEST-Prozess und den
damit verbundenen spezifischen Verfahren ist daher von größter Bedeutung für die zukünftige
Ausrichtung der Qualitätsregulierung.

Das von der BNetzA eingeleitete Verfahren zur Festlegung der künftigen methodischen
Ausgestaltung der Qualitätsregulierung ist ein komplexer Prozess, der sich in verschiedene
Teilverfahren gliedert und auf eine umfassende Neuausrichtung abzielt.

Der zentrale Gegenstand des Verfahrens ist die Definition eines neuen Regulierungsrahmens und
der dazugehörigen Methoden für die Qualitätsregulierung in den Strom- und Gasnetzen [^3]. Dies
beinhaltet die Überprüfung und gegebenenfalls Neudefinition von:

Qualitätsparametern: Welche Aspekte der Versorgung sollen gemessen und reguliert
werden? Neben traditionellen Kennzahlen könnten neue Parameter relevant werden, die
beispielsweise die Flexibilität des Netzes, die Fähigkeit zur Integration dezentraler
Erzeuger oder die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Störungen abbilden.
Anreizmechanismen: Wie werden Netzbetreiber finanziell für das Erreichen oder
Überschreiten von Qualitätszielen belohnt oder für die Nichterfüllung sanktioniert? Dies
könnte eine Anpassung der Bonus-Malus-Systeme oder die Einführung neuer Anreize für
spezifische Investitionen umfassen.
Berichtspflichten und Datenbasis: Welche Daten müssen die Netzbetreiber erheben
und an die BNetzA übermitteln, um eine transparente und nachvollziehbare Bewertung
der Versorgungsqualität zu ermöglichen? Die Digitalisierung bietet hier neue
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Möglichkeiten für eine detailliertere und zeitnahere Datenerfassung.
Spezifische Anforderungen: Dies könnte die Berücksichtigung regionaler
Besonderheiten, unterschiedlicher Netzebenen oder die Integration von Aspekten wie
Cybersicherheit und physikalischer Resilienz umfassen.

Das übergeordnete Ziel ist es, einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der nicht nur die aktuelle
Versorgungsqualität sichert, sondern auch die notwendigen Impulse für eine zukunftsfähige und
resiliente Energieinfrastruktur setzt. Dies schließt die Förderung von Innovationen und die
Anpassung an die technologischen Entwicklungen der Energiewende ein.

Innerhalb des NEST-Prozesses sind mehrere spezifische Festlegungsverfahren angesiedelt, die
direkt oder indirekt die methodische Ausgestaltung der Qualitätsregulierung beeinflussen. Die
Quellen benennen hier insbesondere:

RAMEN Strom (GBK-25-01-11) und RAMEN Gas (GBK-25-01-21): Diese Verfahren
zielen auf die "Festlegung eines Regulierungsrahmens und der Method..." ab [^3]. Die
Abkürzung RAMEN steht vermutlich für "Regulierungsrahmen und Methoden". Es ist davon
auszugehen, dass hier die grundlegenden Prinzipien und Methoden der Anreizregulierung,
einschließlich der Qualitätsregulierung, neu definiert werden. Dies umfasst
möglicherweise die Struktur der Erlösobergrenzen, die Behandlung von Investitionen und
die allgemeinen Anreizmechanismen.
StromNEF (GBK-24-02-13) und GasNEF (GBK-24-02-23): Diese Verfahren betreffen
die "Netzentgeltfestlegung" oder "Netzentgeltentwicklung" und sind eng mit der
Kostendeckung der Netzbetreiber und somit auch mit ihren Investitionsmöglichkeiten
verbunden [^3]. Da die Qualitätsregulierung oft über Qualitätskomponenten in den
Netzentgelten wirkt, sind diese Verfahren von Relevanz für die finanzielle Umsetzung der
Qualitätsanreize.

Die Bundesnetzagentur hat am 30. Oktober 2025 die Festlegungsentwürfe für RAMEN Strom,
RAMEN Gas, StromNEF und GasNEF an den Länderausschuss übermittelt [^2]. Dies markiert einen
wichtigen Schritt in der konkreten Ausgestaltung der neuen Methodik.

Das Verfahren zur methodischen Ausgestaltung der Qualitätsregulierung folgt einem strukturierten
Zeitplan mit mehreren wichtigen Meilensteinen, wie aus den Quellen hervorgeht:

1. Zwischenstand der Großen Beschlusskammer: Bereits am 16. Januar 2025 hat die
Große Beschlusskammer Energie "Zwischenstände zu den Festlegungsverfahren im
Kontext des NEST-Prozess" veröffentlicht [^1]. Diese frühen Veröffentlichungen dienen
dazu, den Stakeholdern einen Einblick in die vorläufigen Überlegungen und
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Richtungsentscheidungen der BNetzA zu geben und eine erste Diskussionsgrundlage zu
schaffen.

2. Veröffentlichung der Festlegungsentwürfe: Ein entscheidender Schritt ist die
Veröffentlichung der Entwürfe für die Festlegungen. Für den gesamten NEST-Prozess war
die Veröffentlichung der Festlegungsentwürfe "im Sommer 2025" vorgesehen [^1].
Spezifischer wurden die Entwürfe für RAMEN Strom, RAMEN Gas, StromNEF und GasNEF
am 30. Oktober 2025 von der Bundesnetzagentur an den Länderausschuss übermittelt
[^2]. Diese Entwürfe enthalten die konkreten Vorschläge der BNetzA für die neuen
Methoden und Parameter.

3. Konsultationsphase: Nach der Veröffentlichung der Entwürfe folgt eine
Konsultationsphase [^1]. In dieser Phase haben interessierte Parteien, darunter
Netzbetreiber, Verbraucherverbände, Branchenverbände und die Wissenschaft, die
Möglichkeit, Stellungnahmen zu den Entwürfen abzugeben. Dies ist ein essenzieller
Bestandteil des Verfahrens, um unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen,
mögliche Auswirkungen zu antizipieren und die Akzeptanz der späteren Festlegungen zu
erhöhen. Der Dialog zwischen Regulierungsbehörde und Stakeholdern trägt maßgeblich
zur Qualität und Praxistauglichkeit der finalen Regelungen bei.

4. Endgültige Festlegung: Nach Auswertung der Stellungnahmen und gegebenenfalls
Anpassung der Entwürfe wird die Große Beschlusskammer Energie die endgültigen
Festlegungen treffen. Diese Festlegungen sind rechtlich bindend und treten zu einem
bestimmten Zeitpunkt in Kraft, wodurch der neue Regulierungsrahmen für die
Qualitätsregulierung etabliert wird. Obwohl die Quellen das genaue Datum der
endgültigen Festlegung nicht explizit nennen, ist der Prozess auf eine finale Entscheidung
ausgerichtet, die die zukünftige Methodik bestimmen wird.

Die Neuausrichtung der methodischen Ausgestaltung der Qualitätsregulierung ist ein komplexes
Unterfangen, das eine Vielzahl von inhaltlichen Dimensionen berührt. Es geht darum, ein robustes
und zukunftsfähiges System zu schaffen, das sowohl die aktuellen Anforderungen erfüllt als auch
den Herausforderungen der Energiewende gerecht wird.

Die zentrale Aufgabe der methodischen Ausgestaltung ist die Definition der relevanten
Qualitätsparameter und die Gestaltung effektiver Anreizsysteme. Bisherige Parameter wie SAIDI
(System Average Interruption Duration Index) und SAIFI (System Average Interruption Frequency
Index) bleiben weiterhin relevant, müssen jedoch möglicherweise ergänzt oder modifiziert werden,
um neue Qualitätsaspekte zu erfassen. Denkbar sind beispielsweise:
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Spannungsqualität: Neben der reinen Verfügbarkeit des Netzes wird die Qualität der
Spannung, insbesondere in Bezug auf Spannungseinbrüche, Oberschwingungen und
Flicker, mit zunehmender Integration volatiler Erzeuger und empfindlicher Verbraucher
immer wichtiger.
Netzstabilität und Resilienz: Parameter, die die Fähigkeit des Netzes messen, auf
Störungen zu reagieren und sich schnell zu erholen (Resilienz), könnten an Bedeutung
gewinnen. Dies umfasst die Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremwetterereignissen
oder Cyberangriffen.
Flexibilitätsbereitstellung: Die Fähigkeit der Netzbetreiber, Flexibilitätsoptionen im
Netz zu aktivieren und zu steuern, könnte als Qualitätsmerkmal in die Regulierung
einfließen, da dies maßgeblich zur Systemstabilität beiträgt.
Datenqualität und -verfügbarkeit: Angesichts der zunehmenden Digitalisierung
könnte die Qualität und Verfügbarkeit von Echtzeitdaten für Netzmanagement und
Marktteilnehmer ein relevanter Qualitätsparameter werden.

Die Anreizsysteme müssen entsprechend angepasst werden, um diese neuen oder modifizierten
Parameter wirksam zu steuern. Dies könnte die Einführung spezifischer Boni oder Malus für
einzelne Qualitätsdimensionen bedeuten oder die Verknüpfung von Investitionsanreizen mit dem
Erreichen bestimmter Qualitätsziele. Ein intelligentes Anreizsystem sollte dabei nicht nur die
Vermeidung von Fehlern belohnen, sondern auch proaktive Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung
und Innovation fördern. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Vermeidung von Fehlanreizen, die
beispielsweise zu übermäßigen Investitionen ohne entsprechenden Qualitätsgewinn führen
könnten.

Die methodische Ausgestaltung der Qualitätsregulierung steht vor mehreren großen
Herausforderungen, die im Rahmen des Verfahrens berücksichtigt werden müssen:

Balance zwischen Kosten und Qualität: Eine höhere Qualität geht in der Regel mit
höheren Kosten einher. Die Regulierung muss einen optimalen Punkt finden, an dem die
Kosten für die Netznutzer in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen einer
verbesserten Versorgungsqualität stehen. Dies erfordert eine detaillierte Kosten-Nutzen-
Analyse der vorgeschlagenen Maßnahmen.
Umgang mit dezentraler Erzeugung und Sektorkopplung: Die Integration einer
Vielzahl kleiner und mittlerer Erzeugungsanlagen sowie neuer Lasten (E-Mobilität,
Wärmepumpen) stellt die Netze vor neue Herausforderungen hinsichtlich
Spannungshaltung, Lastflussmanagement und Engpassbehebung. Die
Qualitätsregulierung muss Anreize schaffen, diese Komplexität effizient zu managen.
Digitalisierung und Smart Grids: Die Potenziale von Smart Grids für ein intelligenteres
Netzmanagement und eine verbesserte Qualitätsüberwachung müssen genutzt werden.
Gleichzeitig müssen die neuen Risiken, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit,
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adressiert und in die Qualitätsbetrachtung einbezogen werden.
Klimawandel und Resilienz: Extremwetterereignisse nehmen zu und können die
Netzinfrastruktur erheblich beeinträchtigen. Die Regulierung muss Anreize für
Investitionen in die physische Resilienz der Netze schaffen und die Fähigkeit der
Netzbetreiber zur schnellen Wiederherstellung der Versorgung nach Störungen bewerten.
[Weitere Informationen zur Resilienz von Infrastrukturen finden Sie in Kapitel Y].
Kundenorientierung: Die Erwartungen der Kunden an die Energieversorgung entwickeln
sich weiter. Eine moderne Qualitätsregulierung sollte auch Aspekte der
Kundenzufriedenheit und der Dienstleistungsqualität (z.B. Informationsbereitstellung bei
Störungen) berücksichtigen.

Das von der Bundesnetzagentur eingeleitete Verfahren zur methodischen Ausgestaltung der
Qualitätsregulierung ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit des deutschen
Energiesystems. Die erwarteten Implikationen sind weitreichend und betreffen verschiedene
Akteure:

Für die Netzbetreiber bedeutet die Neuausrichtung eine Anpassung ihrer strategischen Planung,
ihrer Investitionsentscheidungen und ihrer operativen Prozesse. Sie werden aufgefordert, stärker in
innovative Technologien, Digitalisierung und die Erhöhung der Netzresilienz zu investieren. Dies
erfordert möglicherweise eine Neuausrichtung interner Abläufe und eine verstärkte Ausrichtung auf
neue Qualitätskennzahlen. Gleichzeitig bietet ein klar definierter und zukunftsorientierter
Regulierungsrahmen Planungssicherheit für notwendige Investitionen.

Für die Verbraucher verspricht die Neuausrichtung eine weiterhin hohe Versorgungsqualität, die
den steigenden Anforderungen der Energiewende gerecht wird. Eine effiziente Qualitätsregulierung
stellt sicher, dass die Netzentgelte nicht unangemessen steigen, während gleichzeitig die
Zuverlässigkeit und Stabilität der Energieversorgung gewährleistet bleiben. Transparenz über die
erbrachte Qualität kann zudem das Vertrauen in die Energieinfrastruktur stärken. [Details zu den
Auswirkungen auf Netzentgelte finden Sie in Kapitel Z].

Für die Energiewende insgesamt ist eine effektive Qualitätsregulierung ein unverzichtbarer
Baustein. Sie schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, damit die Netze die zunehmende
Integration erneuerbarer Energien, die Sektorkopplung und die Dekarbonisierung unterstützen
können, ohne an Stabilität und Sicherheit einzubüßen. Ein agiler und adaptiver Regulierungsansatz
ist somit ein Katalysator für eine erfolgreiche Transformation des Energiesystems.

Das Verfahren der BNetzA ist ein komplexer und partizipativer Prozess, der darauf abzielt, einen
robusten und zukunftsorientierten Regulierungsrahmen zu schaffen. Die Einbindung der
Stakeholder in die Konsultationsphase ist dabei von größter Bedeutung, um praxistaugliche und
akzeptierte Lösungen zu entwickeln, die den vielfältigen Anforderungen an eine moderne
Energieversorgung gerecht werden. Die finalen Festlegungen werden die Weichen für die
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Entwicklung der deutschen Energieinfrastruktur in den kommenden Jahren stellen und maßgeblich
dazu beitragen, die Ziele der Energiewende zu erreichen.

[^1] Quelle 1. (o. J.). Zwischenstand des NEST Prozesses zum Sommer 2025. Abgerufen von [Link
zu Quelle 1] [^2] Quelle 2. (o. J.). Aktuelles Aktuelle Mitteilungen der Großen Beschlusskammer
Energie zu Festlegungsverfahren. Abgerufen von [Link zu Quelle 2] [^3] Quelle 3. (o. J.).
Verfahrensübersicht Eigene und übertragene Verfahren der GBK. Abgerufen von [Link zu Quelle 3]
[^4] Quelle 4. (o. J.). NEST-Prozess. Abgerufen von [Link zu Quelle 4]
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